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Rechtsprechung

	� Behandlung von Grundrenten-Entgeltpunkten im 
Versorgungsausgleich
Der Zuschlag an Entgeltpunkten für langjährige Versiche-
rung in Form der sog. Grundrenten-Entgeltpunkte wird 
im Versorgungsausgleich nach näheren Berechnungsmaß-
gaben bei Vorhandensein von mindestens 33 Jahren mit 
Grundrentenzeiten i.S.d. § 76g Abs. 1 SGB VI ausgeglichen. 
Die Grundrentenzeiten beziehen sich regelmäßig auf Pflicht-
beiträge oder auf freiwillige Beiträge, die der Versicherte bis 
zum Erreichen der Altersgrenze in Abhängigkeit von seinem 
Einkommen leisten muss. Es stellt demnach ein durch Arbeit 
geschaffenes Anrecht dar, welches aufrechterhalten wird.
BGH, Beschl. v. 10.01.2024 – XII ZB 389/22

	� Entscheidungsänderung zum 
Versorgungsausgleich durch Totalrevision
Die vom Beschwerdegericht nachträglich isoliert ausgespro-
chene Zulassung der Rechtsbeschwerde hat für den zustän-
digen Senat keine Bindungswirkung. Die nachträgliche Zu-
lassung ist unwirksam, da sie aus verfahrensrechtlicher Sicht 
nicht hätte ausgesprochen werden dürfen. Lag hingegen ein 
Verstoß gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör vor, kann 
die Rechtsbeschwerde nachträglich auf die von einem Ver-
fahrensbeteiligten ordnungsgemäß eingereichte Anhörungs-
rüge für das Rechtsbeschwerdegericht bindend zugelassen 
werden. Bei Vorliegen von Anrechten, deren Einbeziehung 
unter der Fassung des bis zum 31.08.2009 gültigen Versor-
gungsausgleichsrechts aus rechtlichen Gründen in den öffent-
lich-rechtlichen Versorgungsausgleich nur zum Teil erfolgen 
konnte, sind gem. § 51 Abs. 1 VersAusglG dennoch zu den 
»einbezogenen Anrechten« zu zählen. Dieses hat zur Konse-
quenz, dass im Rahmen einer Totalrevision ein vollständiger 
Ausgleich derselben durch interne oder externe Teilung nach 
den §§ 9 bis 19 VersAusglG vorgenommen werden kann.
BGH, Beschl. v. 17.01.2024 – XII ZB 140/22

	� Berechnung der schuldrechtlichen Ausgleichsrente 
nach einem im Erstverfahren durchgeführten 
Teilausgleich durch Quasi-Splittings
Bei einem bereits nach früherem Recht durchgeführten Teil-
ausgleich nach § 3b Abs. 1 Nr. 1 VAHRG ist den Regelungen 
der §§ 51 Abs. 3 und 4, 53 VersAusglG zu entnehmen, dass 
der zum Teil ausgeglichene Betrag gemäß seiner tatsäch-
lichen Entwicklung in der gesetzlichen Rentenversicherung 
anzurechnen ist. Demzufolge ist im Versorgungsausgleich 
nach der Scheidung grundsätzlich auch ein Ausgleich der 
zwischenzeitlich eingetretenen unterschiedlichen dynami-
schen Entwicklungen der verschiedenen Versorgungsarten 
durchzuführen. Eine Ausnahme von diesen Grundsätzen ist, 
wie vorliegend, dann anzunehmen, wenn ein Ausgleich des 
Anrechts der Beamtenversorgung oder eine Versorgungs-
zusage nach beamtenrechtlichen Grundsätzen zum Teil im 
Wege des Quasi-Splittings oder aber, wie hier, des analogen 
Quasi-Splittings öffentlich-rechtlich erfolgt ist. Bei einem 

solchen bereits durchgeführten Teilausgleichs ist eine Ver-
sorgungskürzung des Ausgleichspflichtigen schon bei der 
Scheidung vorgenommen worden, sodass der Ausgleichs-
pflichtige im Umfang der vollzogenen Kürzung nicht mehr 
an der Dynamisierung des Anrechts teilhat.
BGH, Beschl. v. 31.01.2024 – XII ZB 343/23

	� Entzug eines zum Zweck der Alterssicherung 
erworbenen Anrechts durch Ausübung des 
Kapitalwahlrechts durch einen Ehegatten
Die in § 27 VersAusglG festgeschriebene Härtefallklausel ist 
im Versorgungsausgleich ausnahmsweise nicht anzuwenden, 
wenn dies grob unbillig wäre. Das ist etwa zu bejahen, wenn 
die gesamten Umstände des Einzelfalls eine Abweichung von 
der Halbteilung rechtfertigen. Dies ist hier zu bejahen, da 
der volle Ausgleich der von einem Ehegatten erworbenen 
Anrechte den grundlegenden Prinzipien des Versorgungs-
ausgleichs dann grob unbillig widerspricht, wenn der andere 
Ehegatte Anrechte durch Ausübung des Kapitalwahlrechts 
und die vorgenommene Auszahlung des Abfindungsbetra-
ges dem Versorgungsausgleich entzogen hat und hiermit 
der Ausschluss eines güterrechtlichen Ausgleichs aufgrund 
der hier zwischen den Eheleuten ehevertraglich vereinbarten 
Gütertrennung einhergeht. Dies macht eine Beschränkung 
des Versorgungsausgleichs hinsichtlich der Versorgungsan-
wartschaften des Ehegatten erforderlich, um die durch die 
Entziehung der beiden Rentenversicherungsverträge vom 
Versorgungsausgleich gestörte Teilhabegerechtigkeit für den 
benachteiligten Ehegatten wiederherzustellen.
OLG Karlsruhe, Beschl. v. 15.02.2024 – 18 UF 82/23

	� Berechtigung des Amtsvormunds zur 
Aktivlegimierung des Antrags auf Hilfe zur Erziehung 
für seinen Mündel
Ein Amtsvormund besitzt als gesetzlicher Vertreter und 
Personensorgeberechtigter minderjähriger Kinder bezüg-
lich des Antrags, die Sozialbehörde zu verpflichten, den 
Mündeln Hilfe zur Erziehung nach §§ 27 ff. SGB VIII zu 
gewähren, die Aktivlegitimation und Klagebefugnis i.S.d. 
§ 42 Abs. 2 VwGO. § 55 Abs. 2 Satz 1, Abs. 4 SGB VIII ge-
währleistet Bediensteten, auf denen die Ausübung der Vor-
mundschaftsaufgaben übertragen wird, eine stärkere Stel-
lung als die gewöhnliche Sachbearbeitungszuständigkeit. 
Dies gilt nach § 55 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII, wie vorliegend, 
insbesondere für einen Bediensteten, der das betreffen-
de Kind vertritt, hier im Rahmen der Hilfe zur Erziehung 
nach §§ 27 ff. SGB VIII. Bei gesetzlicher oder gewillkürter 
Vertretung der Partei sind entsprechend § 116 Satz 1 ZPO 
die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Vertre-
tenen entscheidend. Demnach sind bei der Prüfung der 
wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Bewilligung von 
Prozesskostenhilfe grundsätzlich die Einkommens- und Ver-
mögensverhältnisse des Kindes maßgebend. Der Vormund 
hat es jedoch versäumt, die entsprechenden Unterlagen 
vorzulegen, sodass die Voraussetzungen für die Bewilligung 
der Prozesskostenhilfe nicht vorliegen.
OVG Hamburg, Beschl. v. 21.11.2023 – 4 SO 59/23
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	� Grundrente: Anrechnung des 
Ehegatteneinkommens verfassungsgemäß
Die beklagte Deutsche Rentenversicherung Bund bewilligte 
der Klägerin eine Altersrente. Einen Grundrentenzuschlag 
nach § 76g SGB VI für langjährige Versicherung berück-
sichtigte sie nicht, weil das anzurechnende Einkommen des 
Ehemannes höher als der Zuschlag war. Die Klägerin rügte, 
dass die Einkommensanrechnung gem. § 97a Abs. 1 SGB VI 
gegen Art. 3 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 des Grundgesetzes 
verstoße. Verheiratete und unverheiratete Menschen wür-
den ungleich behandelt und durch den Familienstand »ver-
heiratet« benachteiligt, weil das Gesetz eine Einkommens-
anrechnung bei unverheirateten Personen nicht vorsehe. 
Das SG wies die Klage durch Gerichtsbescheid ab.
Die dagegen gerichtete Berufung hat das LSG nun zurück-
gewiesen. Die von der Beklagten angewandte gesetzliche 
Regelung sei nicht verfassungswidrig. Der Nachteil der Ein-
kommensanrechnung werde bei Gesamtbetrachtung aller 
an die Ehe bzw. eingetragenen Lebenspartnerschaft an-
knüpfenden Regelungen sowohl in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung, als auch in anderen Regelungsbereichen 
im Ergebnis ausgeglichen. Dabei sei zudem zu berücksich-
tigen, dass das Ziel der Grundrente nach dem Willen des 
Gesetzgebers neben der Anerkennung der Lebensarbeits-
leistung eine bessere finanzielle Versorgung von langjährig 
Versicherten sei. Dieses Ziel werde erreicht. Dem Grund-
rentenberechtigten verbleibe bei Einbeziehung des Einkom-
mens des Ehegatten ein Einkommen oberhalb des Grund-
sicherungsbedarfs. Er stehe besser da als jemand, der we-
nig oder gar nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung 
verpflichtend versichert gearbeitet habe und entsprechend 
wenig oder gar nicht in diese eingezahlt habe. Das gelte 
zwar auch für jemanden, der in einer nichtehelichen Le-
bensgemeinschaft mit jemandem zusammenlebe, der ent-
sprechende Einkünfte habe. Allerdings seien Ehepartner auf 
Grund der unterhaltsrechtlichen wechselseitigen Verpflich-
tung wirksamer als in einer nichtehelichen Lebensgemein-
schaft versorgt. Das LSG hat die Revision zugelassen.
LSG NRW, Urt. v. 30.01.2024 – L 18 R 707/22

Veranstaltungen

	� Fortbildungsplus zur 27. Jahresarbeitstagung 
Familienrecht
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	� Versorgungsausgleich: Verfahren, 
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(RiOLG Walther Siede)
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30.04.2024 online
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(RA/FA Dr. Michael Bonefeld)
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30.04.2024 online

	� Der psychisch kranke Mandant im Familienrecht 
und Erbrecht
(Ärztin Dr. Nina Hein/RiAG Georg Hein)
GJI-Gesellschaft für Juristen-Information mbH
07485/72 50 90
info@gji. de
www. gji. de
02.05.2024 online

	� Erbrechtliche Beratung bei Trennung und Scheidung
(Vors.RiLG a.D. Walter Krug)
DeutscheAnwaltAkademie
030/726153-0
daa@anwaltakademie. de
www. anw alta kade mie. de
06.05.2024 online

	� Einkommensermittlung bei Trennung und 
Scheidung
(waRiAG a.D. Dr. Wolfram Viefhues)
GJI-Gesellschaft für Juristen-Information mbH
07485/72 50 90
info@gji. de
www. gji. de
07.05.2024 online

	� Die Wohnung bei Trennung und Scheidung
(VorsRiinOLG a.D. Prof. Dr. Isabell Götz)
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info@gji. de
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Wird 2024 das Reformjahr?

Die von der Bundesregierung angekündigten Reformen des Familienrechts lassen weiter 
auf sich warten; immerhin liegen aber mittlerweile Eckpunktepapiere für eine Reform 
des Unterhaltsrechts, des Kindschaftsrechts, des Abstammungsrechts sowie für die Ein-
führung einer Verantwortungsgemeinschaft vor.

Die Gesellschaft verändert sich und das Familienrecht muss Schritt halten. So ist nach-
vollziehbar, dass das Kindesunterhaltsrecht die verstärkte Mitbetreuung honorieren will. 
Das alte Modell, einer erzieht und der andere bezahlt, wird immer weniger gelebt und 
ist wohl auch gesellschaftlich nicht mehr gewollt. Das Gesetzgebungsvorhaben sieht zu-
künftig vor, dass wir beim Kindesunterhalt zwischen dem uns bekannten klassischen 
Residenzmodell (Betreuungsanteil des unterhaltspflichtigen Elternteils liegt unter 30 %), 
einem asymmetrischen Wechselmodell (Betreuungsanteil liegt bei 30–49 %) und dem 
paritätischen Wechselmodell unterscheiden. Der Praktiker wird die Hände über dem Kopf 
zusammenschlagen, denn dies bedeutet, dass zukünftig in Unterhaltsverfahren erst ein-
mal zu klären ist, welcher Betreuungsanteil gegeben ist und welches Berechnungsmodell 
damit zum Tragen kommt. Der nächste Schritt wird dann sein – wie bislang – die unter-
haltsrelevanten Einkünfte der Beteiligten zu klären. Während sich dies in der Vergangen-
heit auf das Einkommen des unterhaltspflichtigen Elternteils beschränkte, muss bei den 
Wechselmodellen das Einkommen beider Elternteile für den Bedarf der Kinder heran-
gezogen werden. Auch hier verdoppelt sich der Aufwand für Anwälte und Gerichte. Das 
Berechnungsmodell beim asymmetrischen Wechselmodell ist zudem fragwürdig; so wird 
der Betreuungsanteil pauschal mit einem Drittel berücksichtigt, auch wenn nur 30 % vor-
liegen oder umgekehrt wesentlich mehr, nämlich z.B. 40 % oder gar 45 %.

Und natürlich ist auch klar – ohne juristische Mithilfe werden auch verständige – in Tren-
nung lebende – Eltern mit diesem Durcheinander nicht mehr klarkommen. Es erscheint 
einfacher, die Unterhaltsberechnung nach dem bisherigen Konzept durchzuführen und 
prozentuale Abschläge entsprechend der Mitbetreuung einzuführen. Dies dürfte auch der 
bisherigen Praxis der Gerichte, den Unterhalt um Einkommensgruppen herabzusetzen, 
vorzuziehen sein, da 95 % der Kindesunterhaltsfälle sich in den ersten drei Einkommens-
gruppen abspielen, sodass eine Herabstufung auf Grenzen stößt.

In Sachen der Reform des Abstammungsrechts muss nach Einführung der »Ehe für alle« im 
Jahre 2017 nun endlich auch das »Abstammungsrecht für alle« folgen (vgl. Löhnig NZFam 
2024, 247). Der Einführung eines § 1592 Abs. 2 BGB n.F. »Mit-Mutter eines Kindes ist 
die Frau, die zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter des Kindes verheiratet ist.« sollte 
nichts im Wege stehen.

Das Eckpunktepapier für eine Reform des Kindschaftsrechts wird kontrovers diskutiert; nicht 
alles was wünschenswert (z.B. mehr Umgangspfleger) ist, kann auch praktisch realisiert wer-
den. Eine Kodifikation der Verantwortungsgemeinschaft wird überwiegend als nicht erfor-
derlich angesehen, da vertragliche Vereinbarungen der Beteiligten ausreichend erscheinen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir dürfen gespannt sein, ob und wie diese Eckpunkte-
papiere am Ende verwirklicht werden.

Ihr

Dr. Franz-Thomas Roßmann,

Rechtsanwalt, Volkach

Dr. Franz-Thomas Roßmann




